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Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Landtag am 08. März 2026

1. 	 Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl
	 der Gemeinde Gutach im Breisgau
	� wird in der Zeit vom 16. Februar 2026 bis 20. Februar 2026
	 während der allgemeinen Öffnungszeiten
	 Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
	� Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Bürgerbüro/

Wahlamt, Dorfstr. 33, 79261 Gutach im Breisgau
	� für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberech-

tigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

	� Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. 	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 20. Februar 2026 bis 12.00 Uhr 
beim Bürgermeisteramt, Bürgerbüro/Wahlamt, Dorfstr. 33, 
79261 Gutach im Breisgau, Zimmernummer 1 und 2, Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. 	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15. Februar 2026 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4. 	� Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
49 Emmendingen durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler 
den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Er kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
	 5.1 	�eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person;
	 5.2 	�eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn
		  5.2.1 	� er/ sie nachweist, dass er/ sie ohne ihr Verschul-

den die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landes-
wahlordnung bis zum 15. Februar 2026 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlge-
setzes versäumt hat,

		  5.2.2 	� ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der 
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlge-
setzes entstanden ist,

		  5.2.3 	� ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-
fahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem 
Bürgermeister bekannt geworden ist.

	� Der Wahlschein kann bis zum 06. März 2026, 15.00 Uhr im 
Bürgermeisteramt, Bürgerbüro/Wahlamt Dorfstr. 33, 79261 
Gutach im Breisgau, Zimmernummer 1 und 2, schriftlich, elek-
tronisch durch E-Mail oder mündlich (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden.

	� Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6. 	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärzt-
liche und augenärztliche Bereitschafts-
dienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle  
der 116117

An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 
0761/120 120 00 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei:� 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst:� 112
Kinderärztlicher Notfalldienst:� 116117
Augenärztlicher Notfalldienst:� 116117
Rufnummer Krankentransport:� 19222
Gift-Notrufzentrale:� 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
� 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 	 20 - 23 Uhr
Mi und Fr 	 16 - 23 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 	 08 - 23 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Mo – Do	 19 - 22.30 Uhr
Fr	 16 – 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen	 08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Sa, So und Feiertage       8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Mo, Di, Do	 19 – 22 Uhr
Mi und Fr	 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen	10 – 18 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Mi., 11.02. 
Apotheke am Heidacker
Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77

Do., 12.02. 
Glotter-Apotheke
Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55

Fr., 13.02. 
Schwarzwald-Apotheke, Elzach
Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392

Sa., 14.02. 
easyApotheke, Emmendingen
Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80

So., 15.02. 
Bären-Apotheke im Haus der Gesund-
heit
Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9 78 34 22

Mo., 16.02. 
Kollnauer Apotheke
Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 70 54

Di., 17.02. 
Kronen-Apotheke Teningen
Reetzenstr. 5, Tel. 07641 4 11 09

■ TIERÄRZTLICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 14.02./15.02.2026
Dr. Hesse, Forchheim
Aspergstr. 10, Tel. 07642 2324

Seit dem 01.01.2022 ist ein tierärztlicher 
Kleintiernotdienst eingerichtet, der werk-
tags von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und 
tagesaktuell über den Haustierarzt zu er-
fragen ist.

■ NOTDIENST FÜR  
STROM/STRASSENBELEUCHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FÜR WASSER:
Tel. 0175 6036555 

■ RECYCLINGHOF/GRÜNSCHNITT-
SAMMELPLATZ BLEIBACH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag 		  13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag 		  9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  
Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ BERATUNG IM PFLEGESTÜTZ-
PUNKT LANDKREIS EMMENDINGEN 

Kontakt und Terminvereinbarung:
Martina Gebele, Tel. 07641 / 451-3095
Franco Lacerti, Tel. 07641 / 451-3082
Heike Reiß, Tel. 07641/ 451-3091
Nadine Schöpflin, Tel. 07641 / 451-3096
Sabine Wensch-Christ, Tel. 07641 /451-3025

Sprechzeiten Pflegestützpunkt  
Emmendingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 
8:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 – 18:00 Uhr
Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen
Email: pflegestuetzpunkt@ 
landkreis-emmendingen.de

Außensprechzeiten:
Endingen, Bürgerhaus, Jakobsgässli 4, 
Dienstag 10:00 – 15:00 Uhr  
Fr. Wensch-Christ
Herbolzheim, Rathaus, Hauptstr. 26,  
Donnerstag 15:30 – 18:00 Uhr  
Fr. Reiß, Fr. Gebele
Waldkirch, Rathausinnenhof Generatio-
nenbüro, Montag 12:00 – 16:00 Uhr  
Fr. Schöpflin, Hr. Lacerti

■ KREISSENIORENRAT DES  
LANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG FÜR MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
stellen. Die Beratung ist kostenfrei.

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis+Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch 
freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■ ÄRZTLICHE/SOZIALE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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7. 	 Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
	 7.1 	�einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	 7.2 	�einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
	 7.3 	�einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersen-
den ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Ge-
meinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabe-
stelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk 
angegeben sind.

8. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. 	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Gutach im Breisgau, den 11. Februar 2026

Amtliche Bekanntmachungen

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über 
Fasnet

Am Schmutzige Dunschdig, 12.02.2026, ist das Rathaus von 
08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 16:00 Uhr geöffnet.
Von Freitag, 13.02.2026 bis Dienstag, 17.02.2026 ist die 
Gemeindeverwaltung ganztägig geschlossen.
In dringenden Fällen der Wasserversorgung ist unter der Tele-
fon-Nr. 0175/603655 ein Notdienst eingerichtet.
Ab Mittwoch, 18.02.2026 sind wir wieder zu den üblichen Öff-
nungszeiten für Sie da.
Ihre Gemeindeverwaltung

Foto: AlexRaths/iStock/Getty Images Plus

Redaktionsschluss wird vorverlegt!
Wegen der Fasnachtstage wird der Redaktionsschluss für das 
Mitteilungsblatt Nr. 8 (Erscheinungstag: 18.02.2026) auf Don-
nerstag, 12.02.2026, 9:00 Uhr vorverlegt.
Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Foto: Epitavi/iStock/Thinkstock

Gehwegabsenkungsarbeiten
Hinweis: Witterungsbedingt verzö-
gern sich die Gehwegabsenkungsar-
beiten im Ortsteil Gutach
Seit Montag, dem 19.01.2026, werden 
im Ortsteil Gutach Gehwegabsenkungs-
arbeiten durchgeführt. Diese finden in 

der Gartenstraße, Alexanderstraße und im Tannenweg statt. 
Der Verkehr ist dadurch nicht beeinträchtigt. Die Fußgänger 
werden entsprechend umgeleitet.
Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung
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Bitte Termin vormerken!
Sie haben Interesse an Dorf- und Familiengeschichten? Sie 
haben am Gemeindejubiläum den dort gezeigten Bildervor-
trag über die Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile 
begeistert verfolgt oder Sie haben ihn verpasst? Dann tragen 
Sie sich bitte heute schon, Samstag, 14. März 2026, in Ihren 
Kalender ein. An diesem Tag wird im Bürgersaal Bleibach ein 
gemütlicher und informativer Nachmittag nur zum Thema 
Dorfgeschichte stattfinden.
Weitere Informationen folgen in Kürze!
Ihre Gemeindeverwaltung

1. März ist Fristende zum Zurückschneiden von 
Anpflanzungen
Bald beginnt wieder die sogenannte „Vegetationszeit", die vom 1. 
März bis 30. September dauert. Daher möchten wir alle Grund-
stückseigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Grundstücken 
daran erinnern, dass gemäß § 43 Abs. 2 NatSchG in dieser „Vegeta-
tionszeit“ Hecken, lebende Zäune, Bäume, Gebüsche, Schilf- und 
Röhrichtbestände nicht gefällt, gerodet, abgeschnitten oder auf 
andere Weise zerstört werden dürfen. Bäume mit Horsten oder 
Wohnhöhlen zu beseitigen, ist verboten. Wir bitten Sie daher vor 
Ablauf dieser Frist dafür zu sorgen, dass Hecken, Sträucher und 
Bäume, deren Äste und Zweige in den Straßen- und Gehwegraum 
hineinragen oder sich im Bereich von Sichtdreiecken befinden, so 
zurückzuschneiden, dass sie die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigen? Hierbei ist zu beachten, dass 
„Mindestlichträume“ wie folgt freizuhalten sind:
•	 Bei Straßen eine Höhe von mindestens 4,50 m über der gesam-

ten Fahrbahn
•	 zwischen Straßenrand und Anpflanzungen von 0,5 m
•	 bei Rad- und Gehwegen eine Höhe von mindestens 2,50 m
•	 An Straßeneinmündungen und Kreuzungen sind sämtliche An-

pflanzungen so niederzuhalten (höchstens 0,8 m Höhe), dass 
jederzeit eine ausreichende Übersicht für den Kraftfahrer ge-
geben ist

•	 Verkehrszeichen und Straßenlaternen dürfen nicht verdeckt 
werden. Die Anpflanzungen sind so zurückzuschneiden, dass 
die Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern ständig, 
rechtzeitig und ohne Sichtbehinderung wahrgenommen wer-
den können. Sollten Ihre Anpflanzungen in das Lichtraumpro-
fil hineinragen, so bitten wir Sie, diese umgehend zurückzu-
schneiden.
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Bericht aus der letzten Gemeinderatssitzung am 
27.01.2026
In seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 27.01.2026, beriet der 
Gemeinderat zu Beginn über den Haushaltsplan der Gemeinde 
Gutach im Breisgau. Rechnungsamtsleiter Dominik Pfundstein 
erläuterte das umfangreiche Zahlenwerk, das bei Ein- und Aus-
gaben von rund 14 Millionen Euro ein Defizit von knapp 200.000 
Euro ausweist. Das geht nur, weil die Gemeinde das Defizit – noch 
– durch Rücklagen ausgleichen kann. Positiv entwickelt sich die 
Verschuldung, die auf knapp 28 Euro pro Einwohner sinkt. Bürger-
meister Sebastian Rötzer betonte in seiner Haushaltsrede, dass 
der vorgelegte Haushaltsentwurf nur das unbedingt Notwendi-
ge und personell und finanziell Machbare enthalte. Es sei wichtig, 
sich genau zu überlegen, wofür die Gemeinde ihre Mittel einset-
ze, damit die Gemeinde nicht in eine Zwangslage gerate, in der 
sie keinerlei finanzpolitischen Spielraum mehr habe. Zwar könne 
man Investitionen auch durch Kredite finanzieren, diese wollten 
jedoch mit Zins und Tilgung zurückgezahlt werden. Gleichzeitig 
sei es wichtig, Infrastruktur zu erhalten. In Teilbereichen unse-
rer Infrastruktur stehen wir von einem Sanierungsstau, z. B. am 
Schönwasen oder bei der Turnhalle der Grundschule Gutach. 
Und auch neue Projekte müssen angegangen werden, um das 
Leben und die Versorgung in unserer Gemeinde noch besser zu 
machen. Beispielhaft nannte Bürgermeister Sebastian Rötzer hier 
den geplanten geförderten Wohnungsbau in der Alexanderstra-
ße in Gutach oder der Ausbau der Wasserversorgung in Siegelau. 
Abschließend dankte Bürgermeister Sebastian Rötzer den Ge-
meinderäten für die konstruktiven Beratungen rund um die Auf-
stellung des Haushalts. Die Fraktionssprecher Jan Hug, Freie Wäh-
ler, Robert Stiefvater, CDU und Annette Linder, Ökologische Liste 
betonten dann ihrerseits Schwerpunkte im Haushalt aus ihrer 
Sicht. Während sich Jan Hug durchaus Kreditfinanzierungen bei 
großen Projekten vorstellen könnte legten Robert Stiefvater und 
Annette Linder Wert darauf, dass der Haushalt nicht nur Zahlen-
werk bleibe sondern die Vorhaben auch umgesetzt werden. An-
nette Linder ergänzte, dass die praktikabel geplanten Investitio-
nen Werte erhalten und zeigen, dass die Gemeinde Ihre Aufgabe 
ernst nimmt, um im Angesicht vieler realer und gefühlter Krisen 
Sicherheit und Verlässlichkeit zu bieten. Alle drei Fraktionsspre-
cher bedankten sich bei der Verwaltung für die guten und konst-
ruktiven Haushaltsberatungen. Der Beschluss des Haushaltsplans 
2026 erfolgte einstimmig.
Nachdem der Gemeinderat der Annahme von Spenden und dem 
Spendenbericht für 2025 zugestimmt hatte, widmete er sich in 
seinen nächsten Tagesordnungspunkten Themen aus dem Bau-
planungsbereich. Nach kurzer Sachinformation und Beratung 
votierte der Rat einstimmig für die 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Ge-
meinden Simonswald, Waldkirch und Gutach im Breisgau. Damit 
kann die Stadt Waldkirch das Bauvorhaben im Bereich der ehe-
maligen Herz-Kreislauf-Klinik weiter vorantreiben. An die Stelle 
der alten Klinik und statt einer Landeserstaufnahmeeinrichtung 
für Flüchtlinge soll dort nun Wohnraum entstehen.
Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die 2. Änderung des 
Bebauungsplans für das Alte-Ziegelei-Gebiet. Mit der Änderung 
ermöglichte der Rat eine Wohnbebauung im bisher als Aus-
gleichsfläche vorgesehenen Gemeindegrundstück gegenüber der 
entstehenden Lebenshilfe und ermöglichte für weitere bestehen-
de Anwesen Erweiterungsbauten auf ihrem eigenen Grundstück.
Eine nicht-öffentliche Sitzung schloss sich an.
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren, besonders den Altersjubilaren, 
recht herzlich, die in dieser Woche ihren Geburtstag feiern und 
wünschen ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne und gesellige Stunden.

Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr., 	 08:00 – 12:00 Uhr
Do., 		  14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister:
Sebastian Rötzer, Tel.: 9101-12, roetzer@gutach.de

Sekretariat:
Yvonne Senger, Tel.: 9101-12, senger@gutach.de

Öffentlichkeitsarbeit:
Hannes Dezulian, Tel.: 9101-37, dezulian@gutach.de

Bürgerbüro:
Jasmin Spitz, Tel.: 9101-20, spitz@gutach.de
Patrizia Sofia, Tel.: 9101-21, sofia@gutach.de

Friedhofsverwaltung:
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, friedhofsverwaltung@gutach.de

Standesamt/Bürgerbüro:
Susanne Klausmann, Tel.: 9101-14, klausmann@gutach.de

Hauptamt:
Jörg Barth, Tel.: 9101-15, barth@gutach.de
Petra Rösch, Tel.: 9101-40, p.roesch@gutach.de
Helga Weber, Tel.: 9101-13, weber@gutach.de

Bauamt:
Wencke Heß, Tel.: 9101-17, hess@gutach.de
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, schindler@gutach.de
Stefanie Resch, Tel.: 9101-24, resch@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel.: 9101-36, siemsen@gutach.de

Wasserversorgung:
Andrik Hoffmann, Tel.: 0175-6036555, wassermeister@gutach.de

Gemeindekasse:
Sabrina Kerschgens, Tel.: 9101-18, kerschgens@gutach.de
Jessica Suhm, Tel.: 9101-19, suhm@gutach.de

Rechnungsamt
Dominik Pfundstein, Tel.: 9101-22, pfundstein@gutach.de
Niklas Wiese, Tel.: 9101-23, wiese@gutach.de

Zweitälerland-Tourismus:
Geschäftsstelle, Tel.: 19433, info@zweitaelerland.de

Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“
Tel.: 9101-77, schatzkiste@gutach.de

Schulen:
SBBZ Elztal-Schule, Tel.: 9101-74, 
elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Zweitälerland
Tel.: 07681 8563, grundschule-ztl@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel.: 9101-78

Grundbuchamt
Das Amtsgericht Emmendingen, Grundbuchamt, 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen,
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale),
Fax: 07641 96587 603,
E-Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de,
ist für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.
Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen Ter-
minabsprache, da nicht alle Ämter dauerhaft besetzt sind.

Alles auf einen Blick
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Bekanntmachungen anderer Behörden

Erfassung wertvoller Biotope durch die Offenland-
Biotopkartierung 2026 in unserer Gemeinde Gutach 
im Breisgau
Geschützte Biotope gehören zu den Kleinoden unserer Land-
schaft. Sie sind unersetzbare Lebensräume für zahlreiche bedrohte 
Arten und geben unserer schönen Heimat ihr vielfältiges Gesicht. 
Die Kartierung dieser wertvollen Flächen durch die Offenland-
Biotopkartierung zeichnet gleichsam eine Schatzkarte der Natur. 
Die LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hat den 
gesetzlichen Auftrag, die geschützten Biotope in regelmäßigem 
Turnus zu erfassen. Die von der LUBW beauftragten fachlich quali-
fizierten Kartiererinnen und Kartierer werden 2026 in Gemeinden 
in den Kreisen Emmendingen und Ravensburg unterwegs sein. 
Kartiert wird vom Frühling bis in den Herbst im gesamten Gemein-
degebiet außerhalb des geschlossenen Siedlungsbereiches, des 
Waldes und von Verkehrsflächen. Dabei werden auch artenreiche 
Mähwiesen erfasst, für die Baden-Württemberg eine besondere 
Verantwortung trägt. Die Daten werden anschließend digitalisiert 
und nach umfangreicher Qualitätsprüfung voraussichtlich im De-
zember 2027 über den Daten- und Kartendienst der LUBW (https://
udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/) zur Verfügung gestellt.
Die Kartierung der LUBW hat dabei rein deklaratorischen Charak-
ter: Der Schutz von Biotopen gilt unmittelbar per Gesetz: sobald 
eine Fläche die charakteristischen Merkmale eines geschützten 
Biotopes aufweist, ist diese Fläche geschützt und das Biotop darf 
nicht erheblich beeinträchtigt oder zerstört werden. Der Schutz-
status wird nicht durch die Kartierung vergeben. Die Daten der 
Kartierung unterstützen die Betroffenen aber dabei, ihre beste-
henden gesetzlichen Verpflichtungen besser zu erkennen und 
zu berücksichtigen. Sie sind zudem Grundlage für eine landwirt-
schaftliche Förderung auf diesen Flächen.
In unserer Gemeinde Gutach im Breisgau werden 2026 Kartie-
rungen der Vegetation im Rahmen der landesweiten Offenland-
Biotopkartierung durchgeführt.
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden als Be-
auftragten der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne 
vorherige Anmeldung zu betreten (§ 52 Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg). Die Kartierenden sind in der Regel allein im 
Gelände unterwegs.
Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümern oder Bewirtschafterinnen 
und Bewirtschaftern findet bei der Erfassung und Auswertung 
der Kartierungen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften 
Markierungen auf der Fläche vorgenommen.
Zu Beginn der Kartierungen sind Informationsveranstaltungen 
im Gelände vorgesehen, bei denen interessierte Personen ei-
nen Einblick in die Offenland-Biotopkartierung gewinnen. Die 
Veranstaltung im Kreis Emmendingen wird voraussichtlich am 
Mittwoch, 20. Mai 2026 um 17:00 Uhr bei Malterdingen stattfin-
den. Bei Interesse an der Informationsveranstaltung finden Sie 
weiterführende Informationen rechtzeitig auf der Internetseite 
der LUBW unter: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
natur-und-landschaft/offenland-biotopkartierung, Rubrik „Ak-
tuelles“. Alternativ wenden Sie sich an folgende E-Mail-Adresse: 
Offenlandbiotopkartierung@lubw.bwl.de oder an die zentrale 
Telefonnummer 0721/5600-0. Der Treffpunkt vor Ort wird Ihnen 
dann rechtzeitig spätestens Ende April mitgeteilt.
Nach Abschluss der Erhebungen werden die Daten der Öffent-
lichkeit über den Daten- und Kartendienst der LUBW (https://
udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/) zur Verfügung ge-
stellt. Sobald die Daten abrufbar sind, erfolgt eine gesonderte 
Mitteilung an unsere Gemeinde.
Weitere Informationen zur Offenland-Biotopkartierung finden 
Sie im Internet unter https://www.lubw.baden-wuerttemberg.
de/natur-und-landschaft/offenland-biotopkartierung.
In einigen Gemeinden im Kreis finden auf einzelnen Stichprobenflä-
chen weitere Kartierungen statt (Tiere, Pflanzen und Lebensräume). 
Die betroffenen Gemeinden werden zeitnah gesondert informiert.

Denkmalschutzpreis für private Eigentümer  
ausgeschrieben
Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische 
Heimat loben zum 39. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-Würt-
temberg aus. Dieser stellt die denkmalgerechte Erhaltung und 
Neunutzung historischer Gebäude in den Mittelpunkt. Bis zu fünf 
Preisträger werden mit einem Preisgeld von insgesamt 25.000 
Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur Verfügung stellt.
Bewerben können sich private Eigentümer, bei deren Gebäude 
der Abschluss der Erneuerung nicht länger als vier Jahre zurück-
liegt. Auch beteiligte Architekten und weitere Experten können 
bis Anfang Juni entsprechende Projekte vorschlagen. Diese müs-
sen nicht zwingend unter Denkmalschutz stehen.
Der unter Bauherrschaften, Architekturbüros und Denkmalpflege 
renommierte Preis will die Vielfalt und Besonderheiten der Bau-
kultur in Baden-Württemberg sowie das Engagement zu deren 
Erhaltung hervorheben und öffentlich würdigen. Die Spanne 
reicht von mittelalterlichen Gebäuden bis zu stilprägenden Bau-
ten des 20. Jahrhunderts.
„Die Jury würdigt Maßnahmen, bei denen die historisch gewachsene 
Gestalt des Gebäudes innen wie außen so weit wie möglich bewahrt 
wurde. Das schließt zukunftsweisende und beispielhafte Umnutzun-
gen oder moderne Akzente nicht aus, wenn sie sich denkmalgerecht 
einfügen“, betont Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des Schwäbi-
schen Heimatbundes und Mitglied der Fachjury.
Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie die Archi-
tekten und Restauratoren Urkunden. Zudem wird den Eigentü-
mern eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude überreicht. 
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2026. Weitere Informationen 
sowie die Broschüre mit allen notwendigen Angaben zur Aus-
schreibung finden sich unter www.denkmalschutzpreis.de. Die 
öffentliche Preisvergabe findet Anfang 2027 statt.

Beratung im Sozialrecht:
Der nächste Sprechtag der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH mit 
Christian Göpper in Emmendingen findet statt am 17. Februar 
2026 von 10:00 – 13:00 Uhr in der VdK-Kreisverbandsgeschäfts-
stelle, Kaiserstuhlstraße 3.
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsge-
biete aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung). Ebenso werden 
Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- und sozialen Entschä-
digungsrecht als auch in der Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de und im Alter vertreten. Eine vorherige Terminvereinbarung 
unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 ist erforderlich.

Landespreis für Heimatforschung 2026
Seit 1982 lobt das Land Baden-Württemberg in Zusammenarbeit 
mit dem Landesausschuss Heimatpflege den Landespreis für 
Heimatforschung aus.
Der Landespreis zeichnet Werke von Personen aus, die sich eh-
renamtlich mit der Heimatforschung und ihren vielfältigen Facet-
ten befassen und hierbei in der Vergangenheit bemerkenswerte 
Leistungen vorgelegt haben. Die Heimatforschung erstreckt sich 
auf ein breites Themenspektrum, das sich von der Orts-, Sied-
lungs- und Naturgeschichte über Themen zur Migration bis hin 
zu lokalen Traditionen und Lebensläufen herausragender Per-
sönlichkeiten erstreckt. Die Forscherinnen und Forscher aus der 
Zivilgesellschaft leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung 
unserer Lokal- und Regionalgeschichte. Sie halten damit unsere 
Geschichte für kommende Generationen lebendig.
Dieser Preis ist mit insgesamt 17.500 Euro dotiert.
Zusätzlich werden weitere Werke mit Anerkennungsurkunden aus-
gezeichnet; diese Werke werden danach ebenfalls dem Haus der 
Geschichte Baden-Württemberg zur Dokumentation übergeben.
Weitere Informationen: www.landespreis-fuer-heimatforschung.de

Das Spendenportal
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Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Vollsperrung der Kreisstraße K 5138 zwischen  
Sonnenziel und Tennenbach
Der Landkreis Emmendingen führt ab Montag, 23. Februar 
2026 bis voraussichtlich August 2026 den Ausbau des ersten 
Bauabschnitts zur grundlegenden Sanierung der Kreisstraße K 
5138 zwischen Sonnenziel und Tennenbach durch. Vorarbeiten 
verschiedener naturschutzfachlicher Maßnahmen wurden be-
reits durchgeführt.
Während der Bauarbeiten ist die Durchfahrt für den gesamten 
Fahrzeugverkehr nicht möglich. Eine Umfahrung über die L110 
Freiamt-Sägplatz sowie für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen über 
die K 5100 Tennenbach nach Emmendingen wird ausgeschildert.
Die Verkehrsteilnehmenden werden für die zu erwartenden Be-
hinderungen um Verständnis gebeten.

Werdende und frisch gebackene Eltern aufgepasst:
Sie möchten andere Mütter und Väter treffen, Erfahrungen teilen 
und sich gemeinsam in Begleitung der Frühen Hilfen über span-
nende und herausfordernde Themen der ersten Phase des Eltern-
Seins austauschen? Dann kommen Sie in unsere Elterngruppe 
„Auf dem Weg zur Elternschaft“. Diese ist ein gemeinsames Ange-
bot der Frühen Hilfen und der Elternschule des Kreiskrankenhau-
ses Emmendingen. Ob alleine oder zu zweit – Sie sind herzlich 
willkommen! Die Kleingruppe findet in einer entspannten und 
unterstützenden Atmosphäre statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
Anmeldung über die Homepage der Elternschule: https://kurz-
links.de/0b0f
Zeit: 					     donnerstags, 10:00 – 11:30 Uhr. 
Nächste Termine: 	 26.02.2026, 19.03.2026, 
Ort: 					�     Elternschule im Kreiskrankenhaus Emmen-

dingen. 
Teilnehmendenzahl: 	 Maximal 12 Personen. 
Der Kurs wird von Fachkräften der Frühen Hilfen geleitet. Rück-
fragen gerne an Frau Reichert (Frühe Hilfen): 07641 451 3205, 
t.reichert@landkreis-emmendingen.de

Demenz-Parcours im VHS-Gebäude in Emmendingen 
am 25. Februar 2026
Am Mittwoch, 25. Februar 2026 von 17:30 bis 19:00 Uhr oder 
19:00 bis 20:30 Uhr kann im VHS-Gebäude in Emmendingen 
(am Gaswerk 3, Raum 205) beim Demenz-Parcours erlebt wer-
den, wie sich Demenz auf Körper und Geist auswirkt (Anmeldung 
erforderlich unter: 07641 92250). Der Demenz-Parcours besteht 
aus mehreren Stationen, er ist für Menschen mit vorhandener 
Demenz nicht geeignet. In alltäglichen Situationen können nicht 
an Demenz Erkrankte erleben, wie sich die Symptome einer De-
menz anfühlen. Wie es ist, wenn Sie einfache Handlungen nicht 
mehr umsetzen können. Es ist eine Grenzerfahrung, die zum bes-
seren Verständnis von an Demenz erkrankten Menschen führt 
und Barrieren im Umgang mit Erkrankten abbaut. Veranstalter ist 
die VHS Nördlicher Breisgau, als Dozentin werden Martina Gebe-
le und Heike Reiß vom Pflegestützpunkt des Landratsamts Em-
mendingen anwesend sein, um Fragen zu beantworten und den 
Demenz-Parcours zu erklären.

Landwirtschaftsamt
Kochworkshop am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum: 
Volle Kraft aus dem ganzen Korn - vielschichtiger Getreide-
genuss
Vollkornprodukte, die alle wertvollen Bestandteile des Korns 
enthalten, sind ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen 
Ernährung. Der Anbau verschiedener Getreidesorten und der 
Einsatz regionaler Mehle unterstützt darüber hinaus den Klima-
schutz, stärkt die regionale Wertschöpfung und fördert den Er-
halt der Biodiversität. Beim Kochworkshop „Volle Kraft aus dem 
ganzen Korn – vielschichtiger Getreidegenuss“ wird gezeigt, wie 

aus unseren heimischen Ackerpflanzen von der Vorspeise bis zum 
Dessert vielfältige Gerichte zubereitet werden. Dinkel, Hirse, Wei-
zen, Emmer und Einkorn – die Teilnehmenden erfahren, wie das 
volle Korn, ganz oder frisch gemahlenen, in der Küche am besten 
verarbeitet wird. Termin: Mittwoch, 25. Februar 2026 von 18:00 
– 21:00 Uhr am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Emmen-
dingen-Hochburg. Teilnehmerbeitrag 15 €. Anmeldung über den 
folgenden Link: www.terminland.de/landkreis-emmendingen. 
Der Kurs wird im Rahmen der Kampagne „BaWü zu Tisch“ durch 
das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg gefördert.

Finanzamt Emmendingen

Finanzamt Emmendingen am Rosenmontag  
geschlossen
Das Finanzamt Emmendingen, einschließlich der Infozentrale, ist 
am Rosenmontag, 16.02.2026, ganztägig geschlossen und 
auch telefonisch nicht erreichbar.
gez. Weinmann
Geschäftsstellenleiter

Polizeipräsidium 
Freiburg

WAS NUN HERR KOMMISSAR?
Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei zum Thema „Wohnungs-
einbruch“
UNSERE FAKTEN: Einbrecher nutzen die „Dunkle Jahreszeit“ um 
vermehrt in Wohnhäuser einzusteigen. Die Einbruchszahlen sind seit 
November 2025 angestiegen.
UNSERE TIPPS:
•	 Halten Sie die Hauseingangstür geschlossen und verriegeln Sie 

bei Abwesenheit und nachts immer zweifach.
•	 Fenster bei Abwesenheit immer geschlossen halten. Auch ein 

gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster.
•	 Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung bei Abwesenheit einen 

bewohnten Eindruck vermittelt (z. B. Licht eingeschaltet).
•	 Informieren Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen et-

was verdächtig vorkommt.
•	 Mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen bieten den 

besten Einbruchschutz.
UNSER ANGEBOT: Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des 
Polizeipräsidiums Freiburg bietet eine kostenlose und neutrale 
sicherungstechnische Beratung vor Ort an.
Terminvereinbarung: Tel. 0761/29608-25
Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

Freiwillige Feuerwehr Gutach im Breisgau

FFW Abt. Siegelau

Generalversammlung der Feuerwehr Gutach Abteilung 
Siegelau
Sehr geehrte Damen und Herren,
die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 
21.02.2026, um 20:00 Uhr im Gasthaus zum Bären in Siegelau 
statt.
Hierzu sind alle aktiven KameradInnen sowie die Alterskamera-
den wie auch Freunde herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
Top 1: 	Begrüßung durch den Kommandanten
Top 2: 	Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrkameraden
Top 3: 	Bericht des Schriftführers
Top 4: 	Bericht des Kassenverwalters
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Top 5: 	Bericht der Kassenprüfer
Top 6: 	Entlastung des Kassenverwalters
Top 7: 	Entlastung des Ausschusses
Top 8: 	Benennung der Kassenprüfer
Top 9: 	Ehrungen
Top 10:	 Grußworte der Gemeinde
Top 11:	 Grußworte der Gäste
Top 12:	 Wünsche und Anträge

Kindergarten und Schulnachrichten

Schulzentrum Oberes Elztal

Tag der offenen Tür am Schulzentrum Oberes Elztal Mitt-
woch, 25. Februar 2026 von 16:00 – 18:30 Uhr
Das Schulzentrum Oberes Elztal lädt zum Tag der Offenen Tür am 
Mittwoch, 25.02.2026 um 16:00 Uhr ein.
An diesem Tag können alle Schüler und Schülerinnen, sowie El-
tern der 4. Klassen einen Eindruck von der Arbeit und den Ange-
boten der beiden Schularten Werkreal- und Realschule bekom-
men.
Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Mitmach- und Erlebniswork-
shops, bei denen man sich einen Einblick in verschiedene Fach-
bereiche und Räumlichkeiten verschaffen kann.
Für das leibliche Wohl sorgen Schüler und Schülerinnen des 
Schulzentrums mit Kaffee und Kuchen.
Ein ausführliches Tagesprogramm, sowie alle Informationen zum 
Anmeldeverfahren finden Sie auf unserer Schulhomepage: htt-
ps://www.schulzentrum-oberes-elztal.de

Kirchliche Nachrichten

Röm. Kath. Kirchengemeinde 
An der Elz/Gebiet Gutach

Kirchliche Nachrichten
Sa., 14.02.2026 Heiliger Cyrill, Mönch (869) und heiliger 
Methodius, Bischof (885), Glaubensboten bei den Slawen, 
Schutzpatrone Europas		
18:00	 St. Michael Gutach				�    Eucharistiefeier am 

Vorabend - Elsa Steiert
So., 15.02.2026 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS	 	
09:00	 St. Vitus Siegelau					     Eucharistiefeier
10:30	 St. Sebastian Untersimonswald	 Eucharistiefeier
18:00	 St. Johannes Emmendingen		  Eucharistiefeier
Mo., 16.02.2026 Montag der 6. Woche im Jahreskreis	 	
17:00	 St. Georg Bleibach				    Rosenkranz
18:00	 Franziskuskapelle Bleibach		�  Eucharistiefeier - an-

schl. Anbetung u. Beichte
Mi., 18.02.2026 ASCHERMITTWOCH	 	
08:00	 St. Josef Obersimonswald		�  Eucharistiefeier - 

Aschermittwoch
15:00	 St. Georg Bleibach				�    Kindergottesdienst zu 

Aschermittwoch, Unter-
kirche Bleibach

18:30	 St. Georg Bleibach				�    Eucharistiefeier - 
Aschermittwoch

Do., 19.02.2026 Donnerstag nach Aschermittwoch		
08:00	 St. Georg Bleibach				    Laudes
18:00	 St. Vitus Siegelau					     Rosenkranz
18:30	 St. Vitus Siegelau					     Eucharistiefeier
Fr., 20.02.2026 Freitag nach Aschermittwoch	 	
17:00	 St. Georg Bleibach				�    Rosenkranz und Kreuz-

wegandacht

18:30	 St. Michael Gutach				�    Eucharistiefeier - Au-
gust Haberstroh u. An-
geh. / Rudolf Siegmann 
/ Richard Burger u. Eltern 
Luise u. Karl Burger

Sa., 21.02.2026 Samstag nach Aschermittwoch		
10:30	 St. Georg Bleibach				�    Erstkommunion: 2. Weg-

gottesdienst zu „Brot und 
Wein"

18:00	 St. Georg Bleibach				�    Eucharistiefeier am 
Vorabend Bernhard 
Schindler u. Angeh.

So., 22.02.2026 ERSTER FASTENSONNTAG	 	
09:00	 St. Josef Obersimonswald		�  Eucharistiefeier - Famili-

engottesdienst
12:00	 St. Vitus Siegelau					     Taufe: Aria Resch (S)
18:00	 St. Johannes Emmendingen		  "Zeitfenster“ 
											           Gottesdienst

Aschermittwoch
Am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Os-
tern. Seit Ende des 11. Jahrhunderts gibt es die Tradition, sich 
an diesem Tag in Gottesdiensten ein Aschenkreuz auf die Stirn 
zeichnen zu lassen. Es steht für den Beginn einer Zeit der Umkehr 
und Buße, zugleich für die Hoffnung der Christen auf Auferste-
hung. Die Asche wird in den Gottesdiensten an Aschermittwoch, 
18.02.2026 um 8:00 Uhr in Obersimonswald und um 18:30 Uhr in 
Bleibach gespendet.

Termine für die Erstkommunion 2027
Sa., 03.04. 	Siegelau, 	 So., 05.04. 	Untersimonswald
Sa., 10.04. 	Gutach, 	 So., 11.04. 	in Bleibach

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo/Di/Do 10-12 Uhr u. Mi 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke, Tel. 07681/4943 667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Joseph: Tel 07685/9139 635
pater.joseph@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo/Di/Do 10-12 Uhr u. Mi 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke, Tel. 07681/4943 667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Joseph: Tel 07685/9139 635
pater.joseph@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79263 Untersimonswald
Mo 9-11.30 Uhr u. Di 16-18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Gemeindereferentin Cornelia Nagel
Tel. 07683 919 842, cornelia.nagel@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de
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68789 St. Leon-Rot

INFORMATIONEN
Anzeigenvertrieb:
Tel. 07033 525-0,

kundenservice@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-medien.de
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Vereinsnachrichten

Bürgertreff Sonnenkeller Bleibach e.V.

Fasnet im Sonnenkeller: Vorglühen und Endspurt
Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür und wir verwandeln den 
Sonnenkeller in dein närrisches Wohnzimmer. Sei dabei, wenn 
wir gemeinsam die Fasnet feiern!

Närrisches Vorglühen
Wann: 	 Donnerstag, 12.02.2026 von 17:30 bis 19:00 Uhr
Bevor es auf die Straße geht, bringen wir uns in Stimmung! Unser 
„Närrisches Vorglühen“ ist die perfekte Vorbereitung auf den an-
schließenden Hemdklunkerumzug der Silberklopfer.

Fasnetausklang
Wann: 	 Dienstag, 17.02.2026 ab 18:30 Uhr
Alles hat ein Ende – aber wir lassen die Fasnet gebührend ausklin-
gen! Bevor die Masken für dieses Jahr wieder eingepackt werden, 
feiern wir noch einmal in gemütlicher Runde den Fasnetausklang 
im Sonnenkeller.
Wir freuen uns darauf, mit allen Narren und Närrinnen anzustoßen!
Narri-Narro, Dein Team vom Bürgertreff Sonnenkeller

Förderverein der GWRS ZweiTälerLand e.V.

Jahreshauptversammlung Förderverein Grundschule Zwei-
TälerLand e.V.
Liebe Eltern der Grundschüler/innen,
die Arbeit des Fördervereins GS ZweiTälerLand e.V. und die damit 
verbundenen Einnahmen haben in den letzten Jahren viele, zu-
sätzliche Aktionen und Anschaffungen für die Schüler und Schü-
lerinnen ermöglicht.
Dies war nur durch viele helfende Hände bei den Veranstaltun-
gen möglich. Hierfür möchten wir uns nochmals herzlich bei al-
len Helfern bedanken!
Wir wollen auch nochmals alle neuen Mitglieder herzlich will-
kommen heißen und danken für die Mitgliedschaft.
Weiterhin brauchen wir dringend neue, engagierte Eltern, die mit 
uns gemeinsam viele gute Vorhaben realisieren.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Der Förderverein der Grundschule ZweiTälerLand e.V. hält am 3. 
März 2026 um 18:00 Uhr in der Mensa der Schule in Gutach sei-
ne Jahreshauptversammlung ab.
Zu dieser Veranstaltung sind alle Mitglieder, Freunde und Interes-
sierten herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Jahresbericht der 1. Vorsitzenden
3. 	 Bericht des Kassierers
4. 	 Bericht der Kassenprüferinnen
5. 	 Entlastung des Vorstands
6. 	 Wahl der Kassenprüfer
7. 	 Wünsche und Anträge
Zur Jahreshauptversammlung sind alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner des Fördervereins herzlich eingeladen.
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung sind satzungsgemäß 
bis 28. Februar 2026 über das Sekretariat der Grundschule Zwei-
TälerLand, adressiert an Karsten Wolff (1. Vorstand), oder per E-
Mail an Foerderverein-ztl@gutach.de, schriftlich einzureichen.
Wir freuen uns auf eine aktive Teilnahme!
Förderverein der GS ZweiTälerLand e.V.

Landjugend Siegelau

Hemdklunkerumzug der KLJB Siegelau
Liebe Gemeinde,
die fünfte Jahreszeit ist da – und das feiern wir gemeinsam!
Zum diesjährigen Hemdklunkerumzug am Schmutzige Dunn-
schdig, 12.02.2026, laden wir euch herzlich ein.
Treffpunkt ist um 19:11 Uhr am Reschlierden Hof.

Von dort aus zieht unser Hemdklunkerumzug, begleitet vom Mu-
sikverein Siegelau, durch die Straßen. Besonders freuen wir uns, 
wenn uns unsere kleinen Narren als Fackelträger begleiten.
Im Anschluss lassen wir den Abend bei bester Fasnachtslaune im 
großen Saal des Hauses der Vereine ausklingen. Für musikalische 
Unterhaltung sorgt der MVTKS, und die KLJB Siegelau kümmert 
sich um das leibliche Wohl.
Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!
Eure
KLJB Siegelau

Trachtenkapelle Musikverein
Bleibach e.V.

Badischer Frühschoppen
Der Förderverein der Trachtenkapelle Musikverein Bleibach lädt 
am Sonntag, 01.03.2026, zum Badischen Frühschoppen in die 
Festhalle Bleibach ein.
Einlass: 10:00 Uhr | Beginn: 11:00 Uhr
Musikalisches Highlight sind die Original Schwarzwälder Musi-
kanten.
Für das leibliche Wohl sorgen badische Spezialitäten vom Ver-
einsmetzger Schuler.
Eintritt: Vorverkauf 10 € | Tageskasse 12 €
Vorverkauf bei Haushaltswaren Fehrenbach und allen aktiven 
MusikerInnen.
Keine Sitzplatzreservierung.

 
� Plakat: Verein

Narrenzunft „Der Silberklopfer“ e.V.

Fasnet in Bleibach!  
Die Veranstaltungen der Bleibacher Silberklopfer!
Kaum konnten wir die Eindrücke unserer riesigen Geburtstagsfei-
er verarbeiten, geht es auch schon weiter!
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Unser Programm für die Fasnet 2026 in Bleibach!
Schmutzige Dunschdig (12.02.26)
15:00 Uhr: 		 Gizzigrufen
19:11 Uhr: 		� Hemdklunkerumzug durchs Dorf und anschlie-

ßend Narrentreiben in der Festhalle Bleibach
Fasnet-Mendig (16.02.26)
15:00 Uhr: 		� Fasnet-Mendig-Umzug durchs Dorf mit anschlie-

ßender Prämierung der Gruppen und Narrentrei-
ben in der Festhalle

Fasnet-Zischdig (17.02.26)
10:00 Uhr: 		 Narrensuppe essen im Gasthaus Stollen
15:00 Uhr: 		� Kinderumzug durchs Dorf mit anschließender Kin-

derfasnet in der Festhalle
18:30 Uhr: 		� Fasnetsverbrennung am Rathaus mit anschließen-

dem Fasnetsausklang im Bürgertreff Sonnenkeller
Wir freuen uns wie immer auf viele Teilnehmer und Besucher!
BLIBICH DO!!!

 
� Plakat: Narrenzunft Bleibach „Der Silberklopfer“ e. V.

So war der Geburtstagsumzug 60+1 der Bleibacher Silber-
klopfer
Was für ein Wochenende! Wer am vergangenen Sonntag bei uns 
im Ort unterwegs war, hat es gespürt: Diese ganz besondere 
Energie, wenn eine Gemeinschaft zusammenkommt, um etwas 
Großes zu feiern. Die Silberklopfer hatten zum Geburtstagsum-
zug geladen – und es wurde ein Fest, das alle Erwartungen über-
troffen hat.
Schon am Vormittag ging es feierlich los. Pünktlich um 11:11 
Uhr luden die Silberklopfer zum Zunftmeisterempfang ein. In 
entspannter, aber erwartungsfroher Runde wurden herzliche 
Glückwünsche entgegengenommen und Gastgeschenke ausge-
tauscht. Es war der perfekte Auftakt, um sich auf das einzustim-
men, was am Mittag folgen sollte. Zeitgleich wurden die Stände 
im Narrendorf eröffnet.
Als sich der Geburtstagsumzug dann in Bewegung setzte, gab 
es kein Halten mehr. Bei glücklicherweise trockenem Wetter und 
teilweise sogar Sonnenschein verwandelten weit über 1.500 Um-
zugsteilnehmer die Straßen in ein buntes Meer aus Farben und 
Masken. Insgesamt 14 Zünfte und 11 Musikgruppen sorgten für 
eine Wahnsinns-Stimmung und ordentlich was auf die Ohren.
Dass am Straßenrand bis zu 3.000 Zuschauer mit uns gefeiert, 
getanzt und gelacht haben, hat uns schlichtweg die Sprache ver-

schlagen. Die Stimmung war von vorne bis hinten einfach nur 
friedlich und ausgelassen.
Nach dem Umzug war vor der Party! Wer Hunger oder Durst hat-
te, musste nicht lange suchen: An über 20 Bewirtungsständen, 
Bars und in den Partyzelten wurde bis spät in den Abend gefeiert. 
Auch in der Festhalle brannte die Luft – es war ein riesiges Mitei-
nander, wie man es sich schöner nicht hätte vorstellen können.
So ein Event schüttelt man nicht mal eben aus dem Ärmel. Über 
ein Jahr lang haben wir im Hintergrund geplant, organisiert und 
gewerkelt. Dass am Ende alles so reibungslos geklappt hat, ver-
danken wir einer großartigen Teamleistung:
 	� Die Gemeinde: Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war 

einfach nur mega – unkompliziert, unterstützend und immer 
mit einem offenen Ohr.

 	� Der Rückhalt im Ort: Wir sind ehrlich gesagt überwältigt von 
den Rückmeldungen und der riesigen Mithilfe. Ob die ört-
lichen Vereine, die uns unter die Arme gegriffen haben, die 
Firmen, Privatpersonen oder unsere Sponsoren – ohne diesen 
Zusammenhalt wäre dieser Tag nicht möglich gewesen.

Wir sagen von Herzen: DANKE! Danke an jeden, der mitgeholfen, 
mitgefeiert und diesen Tag für uns Silberklopfer unvergesslich 
gemacht hat.
Auf die nächsten Jahre – wir sehen uns bei der nächsten Sause!

 
� Foto: Narrenzunft Bleibach „Der Silberklopfer“ e. V.

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:
- 	 Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG
- 	 Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
- 	 Volksbank Breisgau Nord eG
Wir bedanken uns bei unseren Förderern:
- 	 Metzgerei Schuler
- 	 Nopper Interior GmbH & Co. KG
- 	 Schindler Endoskopie Technologie GmbH
- 	 Rother Busunternehmen e.K.
- 	 Schwarzwald Hotel Silberkönig GmbH & Co. KG
- 	 Zaunteam Breisgau
- 	 Willi Wehrle Gipser- und Stukkateurgeschäft e.K.
- 	 Georg Schweizer Heizung, Sanitär, Blechnerei
- 	 Drescher Heiztechnik
- 	 Schwarzwaldhotel & Restaurant Stollen
- 	 Schreinerei Walter
- 	 RegioWerk GmbH
- 	 Schindler Anlagentechnik e.K.

Narrenzunft Johlia vom Vögelestein 
1925 Gutach im Breisgau e.V.

Fasnet 2026
Für die anstehende Fasnet wünschen wir allen Narren und Freun-
den der Gudicher Fasnet eine glückselige Fasnet.
Unsere Veranstaltungen finden in der Halle Gutach statt – wir 
freuen uns auf viele bekannte Gesichter, schöne Begegnungen 
und eine stimmungsvolle Fasnet mit euch allen.
Euer Narrenrat und die Oberjohlis



10   |   � Mitteilungsblatt Gutach · 11. Februar 2026 · Nr. 7

� Plakat: J.Wolf

Turnverein Mittleres Elztal e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder,
liebe Eltern der Turnkinder,
liebe Freunde und Gönner unseres Vereins!
Am Dienstag, 10. März 2026, findet um 20:00 Uhr im Bürger-
treff Sonnenkeller in Bleibach unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung statt. Dazu laden wir alle aktiven und passiven Mitglie-
der, die Eltern unserer Turnkinder sowie alle Freunde und Gönner 
sehr herzlich ein.
Unsere Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Jahresbericht der Schriftführerin
3. 	 Jahresbericht der Kassiererin
4. 	 Bericht der Kassenprüferinnen/Entlastung der Kassiererin
5. 	 Entlastung der Vorstandschaft
6. 	 Ehrungen
7. 	 Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Änderungswünsche zur Tagesordnung sollten schriftlich bis spä-
testens 3. März 2026 bei der ersten Vorsitzenden, Patricia Khuu, 
Bahnhofstraße 11/2, 79261 Gutach, eingegangen sein.
Wir freuen uns schon heute auf eine zahlreiche Beteiligung.
Euer Turnverein Mittleres Elztal e.V.
www.tv-mittleres-elztal.de

Parteien

Ökologische Liste

Einladung zum Treffen der ökologischen Liste Gutach
Wir haben auch nach der Fasnet noch gute Laune und kommu-
nalpolitische Power! Am Aschermittwoch, 18. Februar 2026, 
laden wir zu unserem nächsten Fraktionstreffen um 19:00 Uhr in 
das Schwarzwaldhotel Stollen in Gutach ein.
Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns, Ihre Vertreter*innen im 
Gemeinderat, sowie unsere Arbeitsweise als Fraktion kennen, 
und bereichern Sie unser Treffen mit Ihren Beiträgen und Anre-
gungen. Wir freuen uns auf Sie!
Unsere Themen:
- 	 Fragen und Anregungen unserer Gäste
- 	� Vorbereitung der öffentlichen Sitzungen des Technischen 

Ausschusses und des Gemeinderats am 24. Februar 2026

- 	 Ausarbeitung von Anfragen und Anträgen
- 	 Verschiedenes
Es grüßen Sie herzlich
Franzi Stövhase, Jakob Meybrunn, Beate Roser und Annette Linder

Aus den Nachbargemeinden

Mitgliederversammlung für 2025 – Die Hilfemacher danken 
für die Unterstützung aus der Bevölkerung
Hilfemacher-Vorstand Dieter Nagel brachte es auf den Punkt: „Die 
große Unterstützung aus der Bevölkerung macht uns unendlich 
dankbar – ohne diese wäre unsere Arbeit nicht erfolgreich.“ Die 
weiterhin notwendige Unterstützung der Tafelläden ist zwar 
noch „ausbaufähig“, aber neben der vorweihnachtlichen Paketak-
tion könnte der Verein die Tafelläden zwischenzeitlich auch un-
terjährig kräftig unterstützen. Dafür danke er allen Spenderinnen 
und Spendern auch im Namen der Tafelläden herzlich.
2025 konnten die Hilfemacher für 68.868 € (Vorjahr 45.248 €) Le-
bensmittel für die Tafelläden kaufen. Sie hoffen deshalb auch für 
2026 auf ein gutes Jahr mit ausreichend Einkäufen und eine er-
folgreiche 15. Paketaktion.
Kassenprüfer Markus Walter berichtete von einer wie immer ein-
wandfreien Kassenführung. Bürgermeister Hendrik Mench und 
Gemeinderat Marcel Hiller dankten für das eindrucksvolle und 
wichtige Engagement für die Tafelläden. Die beantragte Entlas-
tung des Vorstandes war dann nur eine Formsache.
Erwartungsgemäß gab es im Vorstand keinen Wechsel. In der 
von BM Mench geleiteten Wahl wurde der komplette Vorstand 
einstimmig wiedergewählt. So bleiben Dieter Nagel (1. Vorsitzen-
der/Kassier), Martina Huck (2. Vorsitzende) und Michaela Walter 
(Schriftführerin) weitere zwei Jahre im Amt. Die Kassenprüfung 
bleibt bei Sarah Laubersheimer und Markus Walter.
Laut Wirtschaftsplan 2026 wollen die Hilfemacher mindestens 
82.800 € für Lebensmitteleinkäufe zur Verfügung stellen. Leider 
haben sie das Geld noch nicht und hoffen deshalb wieder auf 
eine hohe Spendenbereitschaft. Sie garantieren den Spenden-
den, dass ihre Spenden und Förderbeiträge vollständig in Form 
von Lebensmitteln bei den Tafelläden ankommen.
Weitere Infos, auch zur Mitgliedschaft im Verein, unter www.diehil-
femacher.de. Spenden erbeten auf Spendenkonto: IBAN DE03 6805 
0101 0013 2479 60. Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.

Narrenzunft Oberwinden Fasnet Somschdig 2026
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Mit Abi ins Handwerk: Meister ist der neue „Master“
Auch für Abiturienten bietet eine handwerkliche Ausbildung beste Entwicklungsmöglichkeiten und vielseitige Kar-
rierechancen. Außerdem sind ein schneller Berufseinstieg und ein geregeltes Einkommen garantiert.

Häu� g haben Jugendliche mit 
Abitur Vorurteile gegenüber 
einer Ausbildung im Hand-
werk. Einige meinen, sie seien 
aufgrund des längeren Schul-
aufenthalts überquali� ziert, 
andere denken, die Entloh-
nung sei zu gering. Manche 
Eltern glauben auch, dass nur 
ein Studium etwas zählt.

Gute Aussichten
Das sei mitnichten so, wie 
Raimund Kegel, Geschäfts-

führer des Berufsbildungs-
ausschusses der Handwerks-
kammer Konstanz, erläutert: 
„Gerade Abiturienten bringen 
das perfekte Rüstzeug für eine 
Karriere in den vielen, immer 
anspruchsvoller werdenden 
Handwerksberufen mit. Denn 
im Zuge der Digitalisierung 
braucht das Handwerk Men-
schen, die komplexe Zusam-
menhänge verstehen und sich 
schnell in neue Situationen 
einarbeiten können.“ Die Digi-

talisierung (inklusive KI) macht 
auch vor dem Handwerk nicht 
Halt. Ob in der Werkstatt oder 
auf der Baustelle, die Arbeits-
prozesse hätten sich überall 
verändert und die IT nehme 
einen ganz wesentlichen Stel-
lenwert in der Produktion, 
Wartung oder der Kommuni-
kation ein. „Modernes Hand-
werk bedeutet nicht mehr nur 
kräftig zuzupacken, sondern 
mit den neuesten Techno-
logien zu arbeiten“, so Kegel. 
Auch � nanziell lohne sich eine 
Ausbildung im Handwerk.

Handwerk als Basis
Wer eine handwerkliche Aus-
bildung lediglich als Basis 
sieht und danach einen aka-
demischen Weg einschlagen 
möchte, kann dies problem-
los tun. „Als Geselle mit eini-
gen Jahren Berufserfahrung 
erwirbt man automatisch die 
sogenannte fachgebunde-
ne Hochschulreife. Das heißt, 
dass Gesellen sich in Studien-
fächern einschreiben können, 
die im Bereich der Ausbildung 
liegen. 

Studieren mit Meistertitel
Der Meistertitel gilt, ähnlich 
wie das Abitur, als allgemeine 

Hochschulzugangsberechti-
gung,“ so Kegel. Meister könn-
ten alle Fächerkombinationen 
an einer Uni in Vollzeit oder 
berufsbegleitend studieren.

Vorteil mit Abi
Abiturienten haben die Mög-
lichkeit, die Ausbildungszeit 
um ein Jahr zu verkürzen, um 
noch schneller durchzustar-
ten. „Wir empfehlen den Gesel-
len, nach der Prüfung einige 
Jahre im Beruf zu arbeiten, um 
Erfahrungen zu sammeln. Wer 
sich weiterquali� zieren möch-
te, kann den Meister machen, 
der Handwerker berechtigt, 
einen eigenen Betrieb zu füh-
ren und selbst auszubilden,“ 
erklärt Kegel. Übrigens: Viele 
erfolgreiche Unternehmer 
haben ihre Wurzeln in einer 
handwerklichen Ausbildung.

Betriebswirt im Handwerk
Die Fortbildung zum Betriebs-
wirt im Handwerk ergänze 
das Wissen aus der Meister-
prüfung noch zusätzlich. „Hier 
lernen die Meister vertiefende 
Inhalte zu Themen wie Perso-
nalwesen, Kalkulation oder 
Marketing, was für die Be-
triebsführung wichtig ist“, so 
Kegel. (HK Konstanz/red)

Mit einer Weiterbildung erö� nen sich 
zahlreiche neue Karrierechancen. Welche Unterstützungen 
es dafür gibt, erfahren Sie über diesen QR-Code oder auch 
hier:

https://go.nussbaum.de/weiterbildung/

 Mit einer Weiterbildung erö� nen sich 
zahlreiche neue Karrierechancen. 
Welche Unterstützungen es dafür gibt, 
erfahren Sie über diesen QR-Code oder 
auch hier:

https://go.nussbaum.de/weiterbildung/
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www.nussbaum.de/go/thema368

UND BILDUNG

WIR BILDEN AUS!

Bewerbung an: personal@rihaplastic.de
79215 Biederbach | www.rihaplastic.de/jobs | Telefon 07682/9107-0

Werkzeugmechaniker Fachrichtung Formentechnik m|w|d

Bewerbung an: personal@rihaplastic.de

Kunststoff- und Kautschuktechnologe für Formteile m|w|d
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

UNTERRICHT AUTO

Ihre Immobilie in besten Händen!

Wir von GARANT Immobilien sind die Experten beim 
Verkauf und bei der Vermietung von Wohnungen, 

Häusern sowie Gewerbeimmobilien und Grundstücken. 
Dank unseres Rundumservices gelangen Sie von der 

Wertermittlung bis hin zum Vertragsabschluss mit dem 
bestmöglichen Ergebnis.

Rufen Sie uns an! Mit uns kann man reden.

Telefon 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Gutach hat 
jetzt   Glasfaser.

Schließt euch an.

Weil streamen 
schöner ist 
als fluchen.

QR Code scannen und Anbieter 
wählen oder Wunschtarif telefonisch 
buchen unter 089 20 19 45 32 

GLASFASER-
ANSCHLUSS 

BIS ZUM 30.6.26 
KOSTENLOS*

*  Bei der Auswahl des passenden 
Tarifs unseres ISP-Partners. Dieses 
Angebot gilt bis zum 30.6.2026

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304 info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch Wohn-/Reisemobile,
CABRIOLETS, SPORTWAGEN, SUVs,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

GESCHÄFTSANZEIGEN

Buchen Sie Ihre private Anzeige ganz einfach und bequem
online und sichern sich 50%Onlinerabatt.

www.nussbaumkleinanzeigen.de


